
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/2/15 7Ob512/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1979

Norm

ZPO §562 E

ZPO §565

Rechtssatz

Die Einwendung der fehlenden Au4orderung zur allfälligen Erhebungen von Einwendungen gegen eine

außergerichtliche Aufkündigung fällt unter die Eventualmaxime.

Entscheidungstexte

7 Ob 512/79

Entscheidungstext OGH 15.02.1979 7 Ob 512/79
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